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Steuerrecht — Harmonisierung — Indirekte Steuern auf die Ansammlung von Kapital — Ver
zicht einer Muttergesellschafi auf eine Forderung gegen ihre Tochtergesellschaft — Unterwerfung 
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Gleicht eine Muttergesellschaft Passivposten 
einer Tochtergesellschaft durch vollständi
gen oder teilweisen Verzicht auf eine For
derung gegen diese Tochtergesellschaft aus, 
so läßt Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b der 
Richtlinie 69/335 betreffend die indirekten 
Steuern auf die Ansammlung von Kapital 
die Erhebung von Gesellschaftsteuer zu. 

Ein derartiger Verzicht durch die Über
nahme aller Verluste der Tochtergesellschaft 
oder eines Teils davon stellt nämlich eine 
Leistung dar, durch die das Gesellschafts
vermögen erhöht wird und die geeignet ist, 
den Wert der Gesellschaftsanteile zu erhö
hen, indem sie zur Verstärkung des Wirt
schaftspotentials der Gesellschaft beiträgt. 
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